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Pressemitteilung/Leserbrief 
 
Stellungnahme/Leserbrief zum Artikel „Banken-Kritiker wirft Sparkasse Rechtsbruch vor“ 
DN vom 18.1.2019 
 
Wie schnell ein kunstvolles Phantasiegebäude zusammenkrachen kann, haben die Kom-
munalpolitiker und die Sparkasse Dachau leidvoll erfahren müssen als die geplante 
Sparkassenfusion  DAH-FFB-LL sich in nichts auflöste. Die Bedürfnisse der „kleinen Leute“ 
waren völlig falsch eingeschätzt worden.  
 
Der knapp zwei Jahre dauernde Kampf gegen die Fusion hat den Blick verstellt auf die seit 
Jahre gegen Bundesrecht (Handelsgesetzbuch) vorgenommenen Gewinnverteilungen der 
Sparkasse. Vor zwei Jahren ist von einem höchsten Sparkassenaufsichtsgremium in NRW 
festgestellt worden, dass der Sparkassenvorstand  fast den gesamten Gewinn in Höhe von 
Millionen Euro nicht in Rücklagen verschieben darf. Die Sparkassenträger (u. a. Stadt und 
Landkreis DAH) haben ein Recht auf Ausschüttung, allein für 2017 rund 16 Mio. €. 
 
Was machen Dachauer Kommunalpolitiker und Sparkasse mit dieser Feststellung? Sie neh-
men diese nicht ernst und spielen sie mit dürftigsten Argumenten herunter. Einer offenen 
Diskussion über die Rechte und Pflichten der Kommunalpolitiker wird seit Jahren aus dem 
Weg gegangen.  
 
Das erste Argument seitens der Sparkasse lautet, dass die Wirtschaftsprüfer des Spar-
kassenverbands die Jahresabschlüsse für richtig erklärt haben. Dabei wird geflissentlich 
übersehen, dass die Prüftestate nicht das Papier wert sind auf dem sie stehen: Im derzeit 
laufenden Amigoprozess Sparkasse Miesbach mit Ex-Landrat Kreidl wurde nämlich bekannt, 
dass die Leiterin der Prüfungsstelle beim Sparkassenverband Bayern wegen „mehrfacher 
Beihilfe zur Untreue zu einem Strafbefehl mit Bewährungsstrafe“ verurteilt wurde (Tegern-
seer Stimme vom 18.11.2018).  
 
Das zweite Argument stammt von Landrat Löwl. Er nimmt seine Sparkasse in Schutz und 
behauptet, dass es Konsens sei, eine Kapitalquote von mindestens 20% erreichen zu 
müssen, bevor eine Ausschüttung vorgenommen werden kann. Diese 20% sind der 
Phantasie entsprungen, es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die diese Kapitalquote verlangt. 
Auch die strenge Bundesaufsicht für das Finanzwesen (BaFin) verlangt eine wesentlich 
niedrigere Kapitalquote, die bei rund 10-11 % liegt. Diese Kapitalquote – das Verhältnis von 
Eigenkapital zu riskanten Wertpapieren/Krediten - ist sehr manipulierbar. Das sieht man 
daran, dass seit 2014 diese Kapitalquote in Dachau stets bei rund 17,5% liegt. Je nachdem 
wird an einer der beiden Stellschrauben gedreht. Es ist jedenfalls ausgeschlossen, dass 
insofern jemals die 20% erreicht werden. Es gibt allerdings eine gesetzliche Vorschrift in der 
Sparkassenordnung: Hat die Sparkasse eine Kapitalquote von über 15%, so dürfen 75% des 
Gewinns ausgeschüttet werden. Diese Vorschrift ist so formuliert, dass sie eingehalten 
werden muss (sog. gebundenes Ermessen). 
 
Fazit: Macht (Landrat) und Geld (Sparkasse) sorgen in Dachau zur Zeit dafür, dass die 
Träger der Sparkasse keine dringend benötigten finanziellen Mittel erhalten, um gemein-
nützige Zwecke stemmen zu können. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit bis das Land-
gericht München zur Prüfung des Ermessensmissbrauchs eingeschaltet wird. 
Dr. Rainer Gottwald 
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Vorbemerkung: 
Herr Prof. Dr. Guido Eilenberger hat für eine bayerische Sparkasse ein Fachgutachten 
zu den ungenehmigten Beihilfen erstellt und auch überprüft, ob die Risiken durch die 
Rücklagen gedeckt oder sogar überdeckt sind. 
 
Das von ihm erarbeitete Rechenschema und den Text hat er dankenswerterweise zur 
Verfügung gestellt für Modifikationen. Damit kann für jede Sparkasse die Höhe der 
ungenehmigten Beihilfe (Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht) ermittelt 
werden. 
 
 
1. Ungenehmigte Beihilfen des Verwaltungsrats an die Sparkasse Ostunter-
franken 
 
Nach Gemeinschaftsrecht sind Beihilfen von Gebietskörperschaften an Unternehmen vor 
ihrer Vergabe bei der EU-Kommission anzumelden. Nach der Rechtsprechung des BGH 
kann eine staatliche Unterstützung auch dann Auswirkungen auf den Handel innerhalb der 
Union haben, wenn das begünstigte Unternehmen nicht unmittelbar am grenzüber-
schreitenden Handel teilnimmt. Der örtliche oder regionale Charakter der durch das be-
günstigte Unternehmen erbrachten Dienstleistungen oder die geringe Größe seines Tätig-
keitsgebiets schließt nicht von vornherein die Möglichkeit aus, dass es in anderen Mitglieds-
staaten niedergelassenen Unternehmen durch diese Maßnahme erschwert wird, ihre Dienste 
auf dem Markt dieses Staats zu erbringen (BGH-Urteil vom 24. März 2016, I ZR 263/14).  
 
Im konkreten Fall der Sparkasse Ostunterfranken ist nicht auszuschließen, dass durch die 
gewährte Eigenmittelhilfe durch den Zweckverband an die Sparkasse Ostunterfranken es 
anderen Unternehmen der Finanzbranche erschwert wird, am regionalen Wettbewerb 
erfolgreich teilzunehmen. 
 
Beihilfen sind nach Art. 1(f) EU-Beihilfeverfahrensordnung rechtswidrig, wenn sie unter Ver-
stoß gegen die Anmeldepflicht des Art. 108 AEU-Vertrag gewährt worden sind. 
 
Bei der Sparkasse Ostunterfranken ist nicht zu erkennen, dass eine Anmeldung der 
Eigenmittel-Beihilfen erfolgt ist. 
 
2. Deckung der Risiken durch den Fonds für Allgemeine Bankrisiken 
 
Die Sparkasse ist verpflichtet, im Jahresbericht bei den Risikodaten entsprechende Angaben 
zu machen. Diese waren aber nicht zu finden. 
Es handelt sich um folgende Größen: 

- Erkennbare Risiken im Kreditgeschäft 
- Beteiligungsrisiken 
- Zinsänderungsrisiken. 

 
Damit ist eine Übersicht über die Frage ob Über- oder Unterdeckung des Fonds für 
Allgemeine Bankrisiken nicht möglich! 
 
Im beigefügten Formular sind die fehlenden Größen markiert. 
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3. Deckung von Risiken durch die Sicherheitsrücklage (Solvabilitäts-
anforderungen) 
 
Anders schaut es mit der Sicherheitsrücklage aus. Für die Einhaltung der Solvabilitäts-
anforderungen in Form der vorgeschriebenen aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten ist im 
Geschäftsbericht kein Wert. Er kann aber über den Offenlegungsbericht ermittelt werden 
Danach müssen Eigenmittel aus der Sicherheitsrücklage in Höhe von 8,6% der risiko-
gewichteten Aktiva, das sind 65,7 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Die Sicherheitsrücklage 
enthält 79,3 Mio. EUR. Es ist also eine  Überdeckung von 13,6 Mio. EUR vorhanden. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
2017 wurde ein tatsächlicher Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 7,748 Mio. EUR 
erzielt. Davon wurden 2,193 Mio. EUR als Gewinnrücklage und Bilanzgewinn verwendet. 
Somit wurden 5,554 Mio. EUR als nicht genehmigte Beihilfe den Rücklagen zugeführt.  
 
Diese unerlaubte Eigenmittelbeihilfe ist geeignet, den Wettbewerb zwischen den Finanz-
dienstleistern in der Region zu Gunsten der Sparkasse Ostunterfranken und zu Lasten der 
Mitbewerber zu beeinflussen. Während die Sparkasse Ostunterfranken Eigenmittel kostenlos 
erhalten hat, müssen die Mitbewerber entsprechende Eigenmittel am Kapitalmarkt zu Markt-
bedingungen aufnehmen und erleiden damit einen Wettbewerbsnachteil im Kreditgeschäft 
gegenüber der Sparkasse Ostunterfranken. Denn sie müssen die dadurch erhöhten Kredit-
kosten für die notwendige Eigenmittel-Unterlegung der Kredite an ihre Kreditkunden weiter-
geben. 
 
Verantwortlich für die unterlassene Anzeige der Beihilfe an die Sparkasse sind sowohl der  
Verwaltungsrat als auch die Sparkasse Ostunterfranken selbst. Kreditinstituten wird 
nämlich regelmäßig zugemutet, sich von der Einhaltung der Anzeigepflicht zu vergewissern. 
Diese müssen die in der Nichtanzeige einer Beihilfe liegende formelle Gemeinschaftsrechts-
widrigkeit erkennen. 
 
Von diesen Ausführungen unbenommen ist die Tatsache, dass – wie schon mehrmals 
dargestellt - die Sparkasse Ostunterfranken vom Nettogewinn 2017 rund 5,7 Mio. EUR 
an die Träger hätte ausschütten können. 
 
 
Dr. Rainer Gottwald 



Sparkasse Ostunterfranken

lfd. Nr. A. Höhe Beihilfe 2017 EUR Fundstelle
(Bilanz 2017)

1 Tatsächlicher Jahresüberschuss vor Steuern 10,289,244.77 GuV 18+19

2 Steuern vom Einkommen und Ertrag 2,499,955.47 GuV 23

3 Sonstige Steuern 40,986.95 GuV 24

4 (=1-2-3) Tatsächlicher Jahresüberschuss nach Steuern 7,748,302.35

Verwendung für:

5 Einstellung in Gewinnrücklagen 400,000.00 GuV 28

6 Bilanzgewinn (Einstellung in Gewinnrücklagen) 1,793,932.80 GuV 29

7 (=5+6) Tatsächlicher Jahresüberschuss nach Steuern 2,193,932.80
und nach Einstellung in Gewinnrücklagen

8 (=4-7) Beihilfe des Zweckverbands an Sparkasse 2017 5,554,369.55

B. Über-/Unterdeckung Risiken (2017) Mio. EUR

9 1. Erkennbare Risiken im Kreditgeschäft (Rückstellungen) ? ?

2. Latente Risiken:

10 2a. Beteiligungsrisiken ? ?

11 2b. Zinsänderungsrisiken ? ?

12 (=10+11) 2c. Latente Risiken gesamt ?

13 (=9+12) Notwendige Risikovorsorge gesamt ?

Eigenmittel der Sparkasse zum 31.12.2017:

14 Fonds für Allgemeine Bankrisiken 50.5 Pass. 11

Überdeckung der latenten Risiken im Fonds

15 (=14-12) für Allgemeine Bankrisiken: ?

16 Zinsswaps zur Deckung Zinsrisiken, nominal ? ?

C. Einhaltung der Solvabilitätsanforderungen
17 Sicherheitsrücklage einschl. Bilanzgewinn 79.3 Pass.12c+12d

18 Maximale Solvabilitätsanforderungen:

8% + 0,6% = 8,6% aus risikogewichteten Aktiva 65.7 S. 18

(Risikogewichtete Aktiva: 763,6 Mio. EUR) Offleg.bericht

19 (= 17-18) Überdeckung der Sicherheitsrücklage 13.6

20 (= 15+19) D. Gesamte Überdeckung (Fonds+Sich.) ?
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Vorbemerkung: 
Herr Prof. Dr. Guido Eilenberger hat für eine bayerische Sparkasse ein Fachgutachten 
zu den ungenehmigten Beihilfen erstellt und auch überprüft, ob die Risiken durch die 
Rücklagen gedeckt oder sogar überdeckt sind. 
 
Das von ihm erarbeitete Rechenschema und den Text hat er dankenswerterweise zur 
Verfügung gestellt. Damit kann für jede Sparkasse die Höhe der ungenehmigten 
Beihilfen (Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht) ermittelt werden. 
 
 
1. Ungenehmigte Beihilfen des Verwaltungsrats an die Sparkasse Schweinfurt 
 
Nach Gemeinschaftsrecht sind Beihilfen von Gebietskörperschaften an Unternehmen vor 
ihrer Vergabe bei der EU-Kommission anzumelden. Nach der Rechtsprechung des BGH 
kann eine staatliche Unterstützung auch dann Auswirkungen auf den Handel innerhalb der 
Union haben, wenn das begünstigte Unternehmen nicht unmittelbar am grenzüber-
schreitenden Handel teilnimmt. Der örtliche oder regionale Charakter der durch das be-
günstigte Unternehmen erbrachten Dienstleistungen oder die geringe Größe seines Tätig-
keitsgebiets schließt nicht von vornherein die Möglichkeit aus, dass es in anderen Mitglieds-
staaten niedergelassenen Unternehmen durch diese Maßnahme erschwert wird, ihre Dienste 
auf dem Markt dieses Staats zu erbringen (BGH-Urteil vom 24. März 2016, I ZR 263/14).  
 
Im konkreten Fall der Sparkasse Schweinfurt ist nicht auszuschließen, dass durch die ge-
währte Eigenmittelhilfe durch den Zweckverband an die Sparkasse Schweinfurt es anderen 
Unternehmen der Finanzbranche erschwert wird, am regionalen Wettbewerb erfolgreich teil-
zunehmen. 
 
Beihilfen sind nach Art. 1(f) EU-Beihilfeverfahrensordnung rechtswidrig, wenn sie unter Ver-
stoß gegen die Anmeldepflicht des Art. 108 AEU-Vertrag gewährt worden sind. 
 
Bei der Sparkasse Schweinfurt ist nicht zu erkennen, dass eine Anmeldung der Eigenmittel-
Beihilfen erfolgt ist. 
 
2. Deckung der Risiken durch den Fonds für Allgemeine Bankrisiken 
 
Die Sparkasse ist verpflichtet, im Jahresbericht bei den Risikodaten entsprechende Angaben 
zu machen. Diese waren aber nur beim Beteiligungsrisiko zu finden. 
Es handelt sich um folgende Größen: 

- Erkennbare Risiken im Kreditgeschäft 
- Zinsänderungsrisiken. 

 
Damit ist eine Übersicht über die Frage ob Über- oder Unterdeckung des Fonds für 
Allgemeine Bankrisiken nicht möglich! 
 
Im beigefügten Formular sind die fehlenden Größen markiert. 
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3. Deckung von Risiken durch die Sicherheitsrücklage (Solvabilitäts-
anforderungen) 
 
Anders schaut es mit der Sicherheitsrücklage aus. Für die Einhaltung der Solvabilitäts-
anforderungen in Form der vorgeschriebenen aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten ist im 
Geschäftsbericht kein Wert angegeben. Er kann aber aus dem Offenlegungsbericht ermittelt 
werden Danach müssen Eigenmittel aus der Sicherheitsrücklage in Höhe von 9,4% der 
risikogewichteten Aktiva, das sind 155,5 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Die 
Sicherheitsrücklage enthält 164,2 Mio. EUR. Es ist also eine leichte Überdeckung von 8,7 
Mio. EUR vorhanden. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
2017 wurde ein tatsächlicher Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 6,177 Mio. EUR 
erzielt. Davon wurden 6,045 Mio. EUR als Gewinnrücklage und Bilanzgewinn verwendet. 
Somit wurden 0,132 Mio. EUR als nicht genehmigte Beihilfe den Rücklagen zugeführt.  
 
Diese unerlaubte Eigenmittelbeihilfe ist geeignet, den Wettbewerb zwischen den Finanz-
dienstleistern in der Region zu Gunsten der Sparkasse Schweinfurt und zu Lasten der 
Mitbewerber zu beeinflussen. Während die Sparkasse Schweinfurt Eigenmittel kostenlos 
erhalten hat, müssen die Mitbewerber entsprechende Eigenmittel am Kapitalmarkt zu Markt-
bedingungen aufnehmen und erleiden damit einen Wettbewerbsnachteil im Kreditgeschäft 
gegenüber der Sparkasse Schweinfurt. Denn sie müssen die dadurch erhöhten Kreditkosten 
für die notwendige Eigenmittel-Unterlegung der Kredite an ihre Kreditkunden weitergeben. 
 
Verantwortlich für die unterlassene Anzeige der Beihilfe an die Sparkasse sind sowohl der  
Verwaltungsrat als auch die Sparkasse Schweinfurt selbst. Kreditinstituten wird nämlich 
regelmäßig zugemutet, sich von der Einhaltung der Anzeigepflicht zu vergewissern. Diese 
müssen die in der Nichtanzeige einer Beihilfe liegende formelle Gemeinschaftsrechts-
widrigkeit erkennen. 
 
Von diesen Ausführungen unbenommen ist die Tatsache, dass – wie schon mehrmals 
dargestellt - die Sparkasse Schweinfurt vom Nettogewinn 2017 rund 11,5 Mio. EUR an 
die Träger (40% Stadt, 60% Landkreis) hätte ausschütten können. 
 
 
Dr. Rainer Gottwald 



Sparkasse Schweinfurt

lfd. Nr. A. Höhe Beihilfe 2017 EUR Fundstelle
(Bilanz 2017)

1 Tatsächlicher Jahresüberschuss vor Steuern 11,053,033.63 GuV 18+19

2 Steuern vom Einkommen und Ertrag 4,800,256.04 GuV 23

3 Sonstige Steuern 75,577.40 GuV 24

4 (=1-2-3) Tatsächlicher Jahresüberschuss nach Steuern 6,177,200.19

Verwendung für:

5 Einstellung in Gewinnrücklagen 0.00 GuV 29

6 Bilanzgewinn (Einstellung in Gewinnrücklagen) 6,045,279.37 GuV 30

7 (=5+6) Tatsächlicher Jahresüberschuss nach Steuern 6,045,279.37
und nach Einstellung in Gewinnrücklagen

8 (=4-7) Beihilfe des Zweckverbands an Sparkasse 2017 131,920.82

B. Über-/Unterdeckung Risiken (2017) Mio. EUR

9 1. Erkennbare Risiken im Kreditgeschäft (Rückstellungen) ? ?

2. Latente Risiken:

10 2a. Beteiligungsrisiken 6.90 S. 28

11 2b. Zinsänderungsrisiken ? ?

12 (=10+11) 2c. Latente Risiken gesamt ?

13 (=9+12) Notwendige Risikovorsorge gesamt ?

Eigenmittel der Sparkasse zum 31.12.2017:

14 Fonds für Allgemeine Bankrisiken 77.15 Pass. 11

Überdeckung der latenten Risiken im Fonds

15 (=14-12) für Allgemeine Bankrisiken: ?

16 Zinsswaps zur Deckung Zinsrisiken, nominal ? ?

C. Einhaltung der Solvabilitätsanforderungen
17 Sicherheitsrücklage einschl. Bilanzgewinn 164.2 Pass.12c+12d

18 Maximale Solvabilitätsanforderungen:

8% + 1,4% = 9,4% aus risikogewichteten Aktiva 155.5 S. 15

(Risikogewichtete Aktiva: 1.654,3 Mio. EUR) Offleg.bericht

19 (= 17-18) Überdeckung der Sicherheitsrücklage 8.7

20 (= 15+19) D. Gesamte Überdeckung ?
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Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

Vorstand 

Jägersbrunnen 1-7 

97410 Schweinfurt 

 

Fragen zur Veröffentlichung von Kreditrisiken und zum Beihilferecht der EU 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Im beigefügten Schreiben hat Prof. Dr. Eilenberger einige Bilanzunstimmigkeiten zur Sprache gebracht.  
 
Diese Kernprobleme werfen eine Reihe von Fragen auf, nämlich die nicht genehmigten Beihilfen der 
Träger an die Sparkasse und die Frage, ob bei den Risiken eine Über- oder Unterdeckung vorliegt. 
 
Wie Sie wissen, gehören mittlerweile eine Reihe hochkarätiger Fachleute zu uns. Dazu zählt auch Prof. 
Dr. Guido Eilenberger. Er lehrte an mehreren Universitäten Bankbetriebslehre. Nach der Wende richtete 
er in den neuen Bundesländern an mehreren Universitäten (Rostock, Chemnitz) die Bankbetriebslehre 
ein. Er ist auch Verfasser einer Reihe von Fachbüchern zum Finanzwesen, z. B. „Betriebliche Finanz-
wirtschaft: Einführung in Investition und Finanzierung, Finanzpolitik und Finanzmanagement von 
Unternehmungen“, 8. Auflage 2013. Oder „Bankbetriebswirtschaftslehre Grundlagen - internationale 
Bankleistungen - Bank-Management“, 8. Auflage 2012. Er ist Mitautor des „Börsenlexikons“, das 2018 in 
einer 2. überarbeiteten Auflage erschien (Herausgeber: Siebers, Alfred  und Weigert, Martin). 
 
Die Sparkassen haben keinen derart profunden und neutralen Fachmann! 
 
Die Ihnen bekannten umfangreichen Analysen über das Ausschüttungspotenzial usw. anhand der 
Jahresbilanz 2017 wurde in gleicher Form aber mit anderen Zahlen auch an Ihren Vorstandskollegen in 
Dachau und den dortigen Landrat geschickt. Deren Stellungnahme in der Presse (Dachauer Nachrichten) 
lag so daneben, dass sich Herr Prof. Eilenberger veranlasst sah, die Zuführungen des Trägers an die 
Sparkasse und die Veröffentlichung der Risiken im Jahresbericht einmal genauer anzuschauen.  
 
Der Zeitungsartikel aus Dachau ist beigefügt. 
 
So wurde von Prof. Eilenberger festgestellt, dass es sich bei den Zuführungen der Gewinne an die 
Rücklagen um eine offensichtlich nicht genehmigte Beihilfe gemäß EU-Recht handelt.  
 
Auf diesen Vorwurf, der auch für Sie gilt, müssen Sie eingehen! Auch Ihre Prüfer haben offenbar nichts 
bemerkt obwohl sie verpflichtet sind, die Prüfung anhand der gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen. 
 
Weiterhin hat Prof. Eilenberger für uns ein Formular entwickelt, wie die Kreditrisiken ermittelt werden. 
Damit besteht die Möglichkeit zu prüfen ob die vorhandenen Rücklagen gedeckt sind oder nicht. Und 
wenn ja wie hoch. 
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Neben den schon immer bekannten Zahlen aus Bilanz und GuV und aus dem Offenlegungsbericht sind 
es nur drei Zahlen, die zur Beantwortung der Frage führen: 
 

• Erkennbare Risiken im Kreditgeschäft (Rückstellungen) 
• Beteiligungsrisiko (nur von der Sparkasse Schweinfurt aufgeführt) 
• Zinsänderungsrisiko 

 
Daran knüpfen sich einige Fragen: 
 

1. Warum werden diese drei/zwei Zahlen nicht im Risikobericht veröffentlicht? 
 

2. Warum haben die Wirtschaftsprüfer diese Auslassungen nicht moniert? 
 

3. Ist klar, dass wegen dieser fehlenden Zahlen gegen den Bilanzgrundsatz der Klarheit und 
Wahrheit verstoßen wird? 

 
4. Wie konnten die Verwaltungsräte einen Jahresabschluss feststellen ohne zu wissen ob eine Über- 

oder Unterdeckung der Risiken vorliegt? 
 

5. Ist dadurch nicht der Jahresabschluss 2017 fehlerhaft und dadurch nichtig? 
 

Bei den latenten Solvabilitätsanforderungen besteht eine Überdeckung von  
13,6 Mio. € der Sparkasse Ostunterfranken bzw. 
8,7 Mio. € der Sparkasse Schweinfurt 
 
Daraus resultiert folgende Frage: 

 
6. Ist Ihnen diese Überdeckung der Sicherheitsrücklage bekannt? 

 
Die Formulare zur Risikodeckung mit den Werten der Sparkassen Ostunterfranken bzw. Schweinfurt sind 
beigefügt. 
 
Die notwendige Risikovorsorge (Block B) wird durch den Fonds für Allgemeine Bankrisiken gedeckt. Der 
Fonds ist mit 50,5 Mio. € (Ostunterfranken) bzw. 77,15 Mio. € (Schweinfurt) dotiert. Die Risiken, die 
durch den Fonds gedeckt werden müssen, sind nicht quantifiziert. 
 
Diese drei Risiken müssen unbedingt beziffert werden, um – wie gesagt – Klarheit über die 
wahre Überdeckung zu gewinnen! 
 
Zur Erinnerung sind nochmals die unterbliebenen maximalen Gewinnausschüttungen an die Träger der 
letzten Jahren aufgeführt: 
 

 Anteil 2017 2016 2015 2014 

Sparkasse Ostunterfranken   Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

Träger   5,771 3,644 3,476 5,620 

Landkreis Haßberge 83,00% 4,790 3.025 2.885 4.665 

Stadt Königsberg 17,00% 0,981 619 591 955 

Ausschüttung an Träger 100,00% 5,771 3.644 3.476 5.620 

 

 Anteil 2017 2016 2015 2014 

Sparkasse Schweinfurt   Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

Träger   15,396 11,175 6,485 6,235 

Landkreis Schweinfurt 60,30% 9.284 6.739 2.712 3.985 

Stadt Schweinfurt 39,70% 6.112 4.436 1.085 1.594 

Ausschüttung an Träger 100,00% 15.396 11.175 5.423 7.970 

 
Ihr Vorstandskollege ist am 13. März in Haßfurt bei einer Veranstaltung. Er kann die Ihnen gestellten 
Fragen dort beantworten. 
Ihr 
Dr. Rainer Gottwald 
Per Mail versandt 
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